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02/07 - Kreis Coesfeld

Allgemeinverfügung des Kreises Coesfeld über die Er-
teilung einer Ausnahmegenehmigung  vom Verbot des 
§ 26 Abs. 3 und 4 BOKraft vom 06.02.2007

Gemäß § 43 Abs. 1 der Verordnung über den Betrieb von 
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) vom 
21.06.1975 (BGBl. I S. 1573) in der zurzeit gültigen Fas-
sung genehmige ich für meinen Zuständigkeitsbereich al-
len Unternehmern, die im Besitz einer Genehmigung nach 
§ 47 und § 49 Abs. 4 des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG) sind, folgende Ausnahme vom Verbot bzw. von der 
flächenmäßigen Beschränkung der Eigen- und Fremdwer-
bung an ihren Fahrzeugen nach § 26 Abs. 3 und 4 BOKraft:

1. Werbung ist neben den Flächen nach § 26 Abs. 4 BO-
Kraft auch durch einen Träger auf dem Dach und Heck 
zulässig. Auf dem Dach und dem Heck ist sie nur alter-
nativ - nicht gemeinsam - gestattet.

2. Die besonderen Aufbauten müssen eine technische Zu-
lassung nach der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) besitzen; diese Zulassung ist vom Unternehmer 
zu veranlassen.

3. Die Ausnahmegenehmigung ergeht unter dem Vorbehalt 
des jederzeitigen Widerrufes.

Coesfeld, den 06.02.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

03/07 - Kreis Coesfeld

Berichtigung der Bekanntmachung Nr. 56/2006 im Amts-
blatt des Kreises Coesfeld Nr. 15/2006 vom 27.12.2006

Vierte Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises Coes-
feld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von 
Abfallentsorgungsanlagen vom 20.12.2006

In der Bekanntmachung der Vierten Satzung zur Änderung 
der Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen 
vom 20.12.2006 muss es in Artikel I richtig heißen:
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„Die Satzung des Kreises über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen vom 
18.12.2002 in der Fassung der Dritten Änderungssatzung 
vom 14.12.2005 wird wie folgt geändert:“

Coesfeld, den 16.01.2007

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
gez. Püning

04/07 - Kreis Coesfeld

Jägerprüfung im Kreis Coesfeld

Die Jägerprüfung besteht aus insgesamt drei Prüfungsteilen 
und wird in der Zeit zwischen dem 30. April und dem 09. Mai 
2007 stattfinden. Sie beginnt am Montag, den 30.04.2007 
um 15.00 Uhr mit dem schriftlichen Teil der Prüfung.

Für die Prüfungsteilnehmer des nördlichen Kreisgebietes 
(Prüfungsausschuss Coesfeld) findet die schriftliche Prü-
fung im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung, Raum 
132, Friedrich-Ebert-Straße 7 in 48653 Coesfeld statt.

Die Prüfungsteilnehmer des südlichen Kreisgebietes (Prü-
fungsausschuss Lüdinghausen) legen die schriftliche Prü-
fung in der Gaststätte „Burghof“, Inhaber Richter, Burgstra-
ße 6 in 59348 Lüdinghausen, ab.

Die Schießprüfung erfolgt für alle Prüfungsteilnehmer am 
Freitag, dem 04.05.2007, auf der DJV-Schießanlage in 
48653 Coesfeld-Flamschen.

Der mündlich-praktische Teil der Jägerprüfung wird an ins-
gesamt drei Tagen durchgeführt. Es finden Prüfungen statt 
am 

 Montag, den 07.05.2007, 
 Dienstag, den 08.05.2007 und am 
 Mittwoch, den 09.05.2007.

Prüfungsort für die mündlich-praktische Prüfung ist für die 
Prüfungsteilnehmer des nördlichen Kreisgebietes (Prüfungs-
ausschuss Coesfeld) die Kreisverwaltung Coesfeld, Raum 
219, Friedrich-Ebert-Str. 7 in 48653 Coesfeld. 

Die mündlich-praktische Prüfung für die Prüfungsteilnehmer 
des südlichen Kreisgebietes (Prüfungsausschuss Lüding-
hausen) findet in der vorgenannten Gaststätte „Burghof - 
Richter“ in 59348 Lüdinghausen statt.

Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind spätestens 
bis zum 28.02.2007 beim Landrat des Kreises Coesfeld, Ab-
teilung 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Friedrich-
Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, einzureichen. Dem Antrag 
ist ein amtliches Führungszeugnis beizufügen, welches nicht 
älter als sechs Monate sein darf.

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung werden 
in verschiedenen Orten des Kreises Coesfeld durchgeführt. 
Näheres kann bei der Unteren Jagdbehörde Coesfeld, Tele-
fon: 02541/18-3211, erfragt werden.

Die Nachprüfung zur Jägerprüfung wird - falls erforderlich - 
am Dienstag, dem 25.09.2007, stattfinden.

48653 Coesfeld, 12.02.2007

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Untere Jagdbehörde
Im Auftrag
gez. Parthe

05/07 - Kreis Coesfeld

Anordnungen von öffentlichen Zustellungen des Kreises 
Coesfeld gem. § 10 LZG NRW

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 24.01.2007, Akten-
zeichen 51.5650.5461, ist zuzustellen an Frau Eljheme Tair, 
zuletzt wohnhaft in Schulze-Bremer-Str. 25, 48308 Senden.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Mit Anordnung vom 24.01.2007 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
48653 Coesfeld
Schützenwall 18
Abteilung 51-Jugendamt
Frau  Karel

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin ent-
hält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge 
haben.

Coesfeld, den 24.01.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 51-Jugendamt
Im Auftrage
gez. Karel

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 23.01.2007, Ak-
tenzeichen 32 33 30 04/727, ist zuzustellen an Frau Julis-
ka Galo, zuletzt wohnhaft in Hattinger Str. 138, 44795 Bo-
chum.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Mit Anordnung vom 23.01.2007 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
48653 Coesfeld
Schützenwall 18
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Herr Pöhlchen

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 



Nr. 02/2007 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Seite 5

Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin ent-
hält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge 
haben.

Coesfeld, den 23.01.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Im Auftrage
gez. Pöhlchen

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 24.01.2007, Ak-
tenzeichen 32 33 30 04/728, ist zuzustellen an Herrn Ser-
gey Goncharuk, zuletzt wohnhaft in Trierer Str. 198, 53919 
Weilerswist.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Mit Anordnung vom 24.01.2007 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
48653 Coesfeld
II, Schützenwall 18
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Herr Pöhlchen

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin ent-
hält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge 
haben.

Coesfeld, den 24.01.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Im Auftrage
gez. Pöhlchen

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 24.01.2007, Ak-
tenzeichen 32 33 30 04/729, ist zuzustellen an Herrn Dennis 
Behrendt, zuletzt wohnhaft in Westrup 41, 59348 Lüding-
hausen.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Mit Anordnung vom 24.01.2007 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
48653 Coesfeld
II, Schützenwall 18
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Herr Pöhlchen

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin ent-
hält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge 
haben.

Coesfeld, den 24.01.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Im Auftrage
gez. Pöhlchen

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 13.10.2006, Ak-
tenzeichen 32 13 40 - 097/05, ist zuzustellen an Herrn Man-
fred Groneck, zuletzt wohnhaft in Bonhoefferstr. 3, 48151 
Münster.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Mit Anordnung vom 13.10.2006 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
48653 Coesfeld
Schützenwall 18
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Herr Lücke

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin ent-
hält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge 
haben.

Coesfeld, den 01.02.2007

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung 32-Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Im Auftrage
gez. Lücke

06/07 - Musikschule Coesfeld

Jahresrechnung 2005 und Entlastung des Verbands-
vorstehers des Zweckverbandes „Musikschule der Ge-
meinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Musik-
schule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ 
hat in ihrer Sitzung am 11.12.2006 über die Jahresrechnung 
2005 und die Entlastung des Verbandsvorstehers folgende 
Beschlüsse gefasst:

Die Verbandsversammlung beschloss einstimmig, die vom 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Coesfeld geprüfte Jah-
resrechnung des Zweckverbandes „Musikschule der Ge-
meinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ für das Haus-
haltsjahr 2005 anzuerkennen und dem Verbandsvorsteher 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2005 gem. § 94 Abs. 1 GO 
NW auf der Grundlage des nachstehenden Abschlussergeb-
nisses zu erteilen:
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Beschluss:
Die vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Coesfeld geprüf-
te Jahresrechnung des Zweckverbandes „Musikschule der 
Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ für das 
Haushaltsjahr 2005 wird beschlossen und dem Verbands-
vorsteher Entlastung für das Haushaltsjahr 2005 gem. § 94 
Abs. 1 GO NW auf der Grundlage des nachstehenden Ab-
schlussergebnisses erteilt:

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 985.435,64 €
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 18.651,32 €

Summe Soll-Einnahmen 1.004.086,96 €

abzgl. Summe alter Kasseneinnahmereste 0,00 €

Summe bereinigter Soll-Einnahmen 1.004.086,96 €

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 985.435,64 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 18.651,32 €

Summe bereinigter Soll-Ausgaben 1.004.086,96 €

Vorstehender Beschluss wird hiermit gem. § 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in Ver-
bindung mit § 94 Abs. GO NW öffentlich bekannt gemacht.

Coesfeld, 18.01.2007

gez. Thomas Backes
Verbandsvorsteher

07/07 - Sparkasse Westmünsterland 

Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkurkunden 
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 305086233 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 15.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335585477 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 

Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007, seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 359241569 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 491200697 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 491200689 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
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spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335421616 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335363313 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 16.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335544771 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 25.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 

der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 25.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335630521 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 26.04.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.
Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die 
Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 26.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, 
Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 335204335 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 14.05.2007 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 14.02.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 345117741 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 22.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 301069027 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 23.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 335309506 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 23.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 351115845 *
* (Ggf. ausgestellt unter der Nummer: 301019774)
hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 24.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 306053901 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 25.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 351196472 *
* (Ggf. ausgestellt unter der Nummer: 306018995)
hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 25.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 420000267 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 29.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz  in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 302229935 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 31.01.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 300104486 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 02.02.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 362078693 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 14.02.2007

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand


